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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.08.1996

Norm

StGB §34

StGB §84 Abs1 H

Rechtssatz

Daß der schwere Verletzungserfolg vom bedingten Vorsatz des Angeklagten und nicht von dessen Absicht getragen

war, kann im Rahmen einer nach § 84 Abs 1 StGB erfolgten Strafzumessung nicht mildernd wirken, ist doch eine

absichtliche schwere Körperverletzung (§ 87 StGB) strenger strafbedroht.
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